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Freistellungsbescheid 
für 2021 bis 2023 zur 

K ö r p e r • c h a f t s t e u e r 

und Gewerbesteuer 

-------· -- - ---------Festste 1 l&q 
U.fang dar st ... befl"etq 
Dte Körperschaft Ist nach 1 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körparschaftsteuer befreit. 
Ste tst nach S S Nr. 6 GawStG von der Gewerbesteuer befreit. 

HtNNltse zu st__.~tgtan ZMcken 
Die Körperschaft fördert 1 ■ Sinne der II 51 ff. AD ausschlte81tch und unatttelbar folgende 
gaaelmüt2lqe zwecke: 
- ~der...-.g des Nattrschutzes und der Landschaftspflege(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AD) 
- Förder...-.g der Entwicklungs2usu■enarbett (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 AD) 

Htl"lletS zur AUsstellq WJr'I ZUNndWIQSbastlttgi,ngan 
Die Körperschaft tst berechtigt, für Spenden, die Ihr zir verwendq für diese zwecke zugewendet 
werden, Zuwendungsbestätlgungen nach utllch vorgeschriebene■ Vordruck(§ 50 Abs. 1 EStDV) auszu­
stellen. Die a■tllchen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendqsbestltlgqen stehen 1 ■ 
Internet wrter https://www.for■ulare-bflnv.de als ausfüllbare FOr■ulare zir Verfügung. 

Die Körperschaft Ist berechtigt, für Mltglledsbeltrlge zuwendqsbestätlg~en nach a■tllch vorge­
schriebene■ Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 

zuwendt.aigsbestätlgungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nu- ausgestellt werden, 
wem das Datua dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zirückllegt. Die Frist 
Ist taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 AD). 

Haftq bei wrtchttgan ZUNndl.SlgSbestlttgi,ngan und fehlverwendeten ZUNndlngal"I 
wer vorslt2llch oder grob fahrllsslg eine unrichtige Zuwendqsbestltlg~ ausstellt oder veran­lasst, dass Zuwendungen nicht zu den In der zuwend~bestltlgung angegebenen steuart,egünstlgten 
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Elnkoa■en­steuer oder Körperschaftstauar ■lt 30 X, die antgangeoa Gewerbesteuer pauschal ■lt 1SX der zuwen­
dWIQ angesetzt (110b Abs. 4 EStG, 19 Abs. 3 KStG, 1 9.Nr. S GewStG). 

~ HtnMIN Zlll Kapttal•tragst..-abzug 
- .Bat Kaptt1ltctr~, .. !U.L~U~t.12JQtl.,_zuflle8a{'l,_r:!llcl'!t für d,le st .l~@a~KIJ;llta,1-artragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 sau 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b sau 1 Nr-~~3- und AM. ro·~-\. 

Satz 1 Nr. 2 EStG dte Vorlage dieses Bescheides oder die Oberlassq einer Kopie dieses Bescheides 
aus. oas Gletche gtlt bis zua o. a. Zeltpunkt für die Erstattq von Kapltalertragstauer nach 

L 

§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit-, Flnanzdlenstletstqs- Oder 
wertpapterlnstltut. 

Dte Vorlage dieses Bescheides Ist unzullsslg, wann die Erträge In eine■ wirtschaftlichen 
Geschlftsbetrtab anfallen, für den dte Befrelq von der Körperschaftstauer ausgeschlossen Ist. 

Ararkc.a,gen 
Bitte beachten ste, dass dte Inanspruchnah■e der Steuerbefreiungen auch In Zukunft von der tat-
slchllchen Geschlftsführung abhingt, die der Nachprüfq durch das Flnanzut - ggf. 1 ■ Rah■an ei­
ner Außenprüfq - l.S1ter11egt. Dte tatdch11che Gaschäftsführq ■uss auf die ausschlle811che 
und un■tttelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die aastl■-r,gen der 
Satzung beachten. 
Dias ■uss auch kOnfttg durch ordnl-,gs■l81ga Aufzelchnll'lg~ (Aufstellq der Elnnah■en und •~gab-
en, Tlttgkettsbertcht, veraögensOberslcht ■lt Nachweisen uber Blldq l.-Mt Entwlclclung der Ruck-
lagen) nachgewiesen werden (1 63 AD). 

flnan:zkalH Kt•l 
Feldstr. 23, 24101 Ktel 

wettere Inforuttonen auf der letzten Sette oder t ■ 
Internet unter www.Schleswtg-Holstetn.de 

For■ ,Nr. 007914 G 000611601 
; 
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Kred tt t nst I tut: 
B8k Haaburg 
IBAN DEIO 2000 0000 0020 2015 16 BIC MARKDEF1200 
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Er lluter\a'lgan 
Dieser Festsetzung habe tch Ihre Daten zugrunde gelegt, dte ■tr a■ 02.07.2024 um 21:51:16 Uhr tn 
authenttftzterter For• über■tttelt wurden. 

RechtsbahelfsbelehrWlg 
Dte tn dtese■ Beschetd enthaltenen Verwaltungsakte kömen ■1t dea Einspruch angefochten werden. 
Der Einspruch 1st be1 d8II vorbezeichneten Ftnanza■t oder be1 der angegebenen AUSenstel le 
schrtftltch etnzuretchen, diesea / dieser elektronisch zu über■1tteln oder dort zur Ntederschrift 
zu erklären. 
Etn Etnspruch 1st jedoch ausgeschlossen, soweit dteser Bescheid einen verwaltl.M'lgsakt ändert oder 
ersetzt, gegen den etn zulässiger Einspruch oder (nach etne■ zullsstgen Einspruch) etne zullsstge 
Klage, Revtston oder Nichtzulassungsbeschwerde anhlng1g tst. In dtesea Fall wtrd der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Dte Frtst für d1e Einlegung etnes Einspruchs beträgt einen Monat. 
ste begtMt 11tt Ablauf des Tages, an de■ Ihnen dieser Bescheid ~aMt gegeben worden 1st. 881 
Zusendung durch etnfachen Brief gtlt d1e Bekanntgabe ■1t dell dritten Tag nach Aufgabe zur Post als 
bewtrkt, esset denn, dass der Bescheid zu e1nea späteren Zeitpunkt zugegangen tst. 
881 Etnlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezetchnet werden, gegen den steh der 
Etnspruch rtchtet. Es soll angegeben werden, inw1awe1t der Verwaltungsakt angefochten wtrd. Ferner 
sollen d1e Tatsachen, dte zur BegrQndung dienen, und dte eewets11ittel angeführt werden. 

Dat-chutzhtnwats 
-lnf~•aflonen- über-c:11e-verarbe1tung-personenbe2ogener Daten in der- steuerverwa ttur-ig UAd---über-Ihre 

Rechte nach der Datenschut2-Grundverordnung sowte über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entneh■en Sie bitte de■ allge■einen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses 
Infor■ationsschreiben finden Sie unter www.finanza11t.de (unter der Rubrtk "Datenschutz•) oder 
erhalten Sie bei Ihre11 Finanzamt. 

wettere Informattonen ---------------------------------, 
Öffnungszeiten: 

Besuche und Ter11ine nur nach Vereinbarung 
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